
Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Berglen am 17.12.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4 
anwesend) 
Herr Gemeinderat Rolf Hammer (ab TOP 9 
anwesend) 
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (ab 
TOP 1.6 anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr 
Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil  

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzu ngen des Gemeinderats und seiner Au s-
schüsse  

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

- Sitzung des Gemeinderats     28.01.2020 

- Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   11.02.2020 

- Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 07.07.2020   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr 
Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.2. Bekanntgaben  

- Freigabe der sanierten Kreisstraße K 1915 Rettersburg - Öschelbronn  
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die K 1915 nach mehreren Monaten Bauzeit und Vollsper-
rung am 18.12.2019 wieder für den Verkehr freigegeben wird. Die Einweihung erfolgt um 12.30 
Uhr entlang der Kreisstraße auf Höhe der Gaststätte Göckele. Die Restarbeiten, insbesondere 
die Markierungsarbeiten sowie die Schutzplanken, sind bis zum Frühjahr 2020 vorgesehen.    
 

 
Der Gemeinderat  nimmt Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr 
Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.3. Bekanntgaben  

- Baumpfla nzung anlªsslich der Aktion Ă1.000 zusätzliche Bäume"  
   

    

Der Vorsitzende informiert, dass sich die Gemeinde Berglen an einer Aktion des Gemeindetags 
Baden-Württemberg zum Klimaschutz (1.000 zusätzliche Bäume in 1.000 Kommunen) beteiligt. 
Der Auftakt dieser Baumpflanzaktion ist am 19.12.2019 um 14.00 Uhr in Rettersburg entlang der 
K 1915 vorgesehen.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Heiligabend in der Ortsmitte  
   

    

Der Vorsitzende lädt zur Veranstaltung am 24.12.2019 in der Ortsmitte in Oppelsbohm ein. Beim 
Rathaus in Oppelsbohm werden um 16.30 Uhr nach der Ansprache des Bürgermeisters unter 
Mitwirkung des Musikvereins Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. Weihnachts-
lieder gesungen. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berglen über-
nehmen die Bewirtung.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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1.5. Bekanntgaben  

- Beitritt zur Initiative gegen Motorradlärm  
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im Juli 2019 der Startschuss für eine gemeinsame Initiative 
von Land und Kommunen gegen Motorradlärm gefallen ist. Die Gemeinde Berglen ist dieser 
Initiative beigetreten. Unter Federführung des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg soll 
ein gemeinsamer Forderungskatalog zur Reduzierung von Motorradlärm erarbeitet und an politi-
sche Entscheidungsträger bei der Bundesregierung und der EU herangetragen werden. In einer 
Auftaktveranstaltung am 13.02.2020 soll dieser Forderungskatalog öffentlich auf der Landes-
pressekonferenz vorgestellt werden.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.6. Bekanntgaben  

- Versetzung des Containerstandorts an den Friedhof in Öschelbronn  
   

    

Der Vorsitzende informiert über die Versetzung des Containerstandorts in Öschelbronn. Am 
Friedhof in Öschelbronn entsteht ein neuer Containerstandort für Glas und Altpapier. Die bishe-
rigen Standorte im Baugebiet Stöckenhäule in Stöckenhof (Altpapier) und am alten Rathaus in 
Öschelbronn (Glas) wurden aufgelöst. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderätin Rommel nimmt ab 18.03 Uhr an der Sitzung teil.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Einrichtung eines Leseclubs  
   

    

Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die Verwaltung von der Stiftung Lesen eine Zusage 
zur Einrichtung eines Leseclubs erhalten hat. Im kommenden Jahr soll der Leseclub im Jugend-
treff mit Leben erfüllt werden. In diesem Zusammenhang dankt der Vorsitzende Gemeinderätin 
Frau Dr. Reichart, auf deren Initiative hin die Sache angestoßen wurde.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Förder bewilligung für eine Radservicestation  
   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
Rems-Murr (ADFC) die Förderbewilligung für eine Radservicestation erhalten hat. Bei Gesamt-
kosten i.H.v. rund 1.000 ú erhªlt die Gemeinde Berglen eine Fºrderung i.H.v. 700 ú   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.9. Bekanntgaben  

- Förderbewilligung aus AMIF -Mitteln der EU  
   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinden Baden-Württembergs in den letzten Jahren 
viele syrische Staatsangehörige in den Anschlussunterbringungen aufgenommen haben, die im 
Wege des Familiennachzugs aus der Türkei eingereist waren. Für diese Aufnahmen wurde vom 
Rat der EU Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Asylfonds (AMIF) zur Verfügung gestellt. Diese 
Mittel sollen als Anerkennung der Leistung der Gemeinden vollständig an diese weitergegeben 
werden. Die Gemeinde Berglen erhªlt einmalig einen Betrag von 4.054,61 ú.  
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 



Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderat es 

der Gemeinde Berglen am 17.12.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4 
anwesend) 
Herr Gemeinderat Rolf Hammer (ab TOP 9 
anwesend) 
 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr 
Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.10. Bekanntgaben  

- Einführung eines Flächenfaktors im Finanzausgleich  
   

    

Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert den Gemeinderat über die Einführung eines Flä-
chenfaktors im Finanzausgleich. So wird Fläche künftig neben der Einwohnerzahl bei der 
Schlüsselzuweisung im bestehenden Finanzausgleichssystem Berücksichtigung finden. Das 
bedeutet für bedürftige flächengroße Gemeinden in Zukunft mehr Gerechtigkeit. Zum 
01.01.2022 werden rund 5% des Grundkopfbetrags nach Einwohnerdichte verteilt. Dies wird in 
zwei Stufen zum 01.01.2021 (ca. 35.500 ú) an Verbesserungen und zum 01.01.2022 (71.000 ú) 
an jährlichen Verbesserungen erfolgen.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kennt nis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.11. Bekanntgaben  

- Urnenstelenanlage auf dem Friedhof in Steinac h 
   

    

Bürgermeister Friedrich teilt mit, dass die Arbeiten zur Erweiterung der Urnenstelenanlage in 
Steinach zwischenzeitlich abgeschlossen sind.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat     
    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.   
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3. Bürgerfragestunde     
    

Es werden keine Anfragen von Seiten der Bürgerschaft gestellt.   
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4. Beschaffung eines LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen Abteilung 

Nord  
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 566/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Feuerwehrkommandant Ronald Schmidt und die weiteren Vertreter der 
Freiwilligen Feuerwehr Berglen. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 18.09 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Feuerwehrkommandant Schmidt führt ergänzend aus, dass im Angebot der Firma Rosenauer zu 
Los 2 Aufbau ein Fehler aufgetreten ist. Die Beklebung war in der Ausschreibung als Muss-
Position vorgesehen und wurde von der Firma Rosenauer mit 6.710,00 ú inkl. MwSt. beziffert. 
Die Position wird jedoch nicht notwendig. Wunsch der Feuerwehr wäre, stattdessen den seither 
nicht in der Ausschreibung vorgesehenen Lichtmast zu beschaffen.  
 
Der Vorsitzende empfiehlt den Gemeinderäten, diese Position mit aufzunehmen. 
 
Zur Nachfrage von Gemeinderat Klenk teilt der Vorsitzende mit, dass die Fahrzeugkonzeption 
Bestandteil des Feuerwehrbedarfsplans ist. Diese wird den Gemeinderäten, wie von Gemeinde-
rat Klenk gewünscht, im Laufe des neuen Jahres zugesendet.    
 

 
Der Gemeinderat fasst nachfolge nd den einstimmigen Beschluss:  
 
Der Gemeinderat beauftragt für die Lose 1 bis 3 die jeweiligen Bieter mit der Lieferung 
eines LF 10.  

   
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt      
 



 
 

 

 
 

Beschaffung eines LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen 
Abteilung Nord  

 
Die Verwaltung wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.09.2019 beauftragt, eine öffentliche 
Ausschreibung für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr 
Berglen Abteilung Nord durchzuführen.  
 
Entsprechend der Freigabe des Lastenheftes durch den Gemeinderat wurde eine offene euro-
paweite Ausschreibung gemäß den Grundsätzen der Vergabe- und Vertragsordnung für Leis-
tungen (VOL) und den Vorgaben der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehr (Z-Feu) des Landes Ba-
den Württemberg durchgeführt. Die Verwaltung der Gemeinde Berglen hat hierbei erstmals eine 
vollelektronische Vergabe entsprechend den geltenden rechtlichen Vorgaben durchgeführt. 
 
Bei Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes ist seit Oktober 2018 nur noch eine rein elekt-
ronische Ausschreibungs- und Angebotsabwicklung zugelassen. Mit Datum vom 24.10.2019 
wurde die Bekanntmachung des Beschaffungsvorhabens im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 
Der Submissionstermin wurde mit einer Laufzeit von 42 Tagen (40 Tage sind Minimum) auf den 
04.12.2019 um 10.00 Uhr festgelegt. 
 
Bis zum Ende der Angebotsfrist am 04.12.2019 lagen drei Angebote für die drei ausgeschrie-
benen Lose von entsprechenden Fachfirmen vor. Weitere Firmen zeigten durch ihre Registrie-
rung auf dem verwendeten Ausschreibungsportal ihr Interesse, haben aber kein Angebot abge-
geben. 
 
 

Angebotsübersich t:  
 
Los 1 Fahrgestell  
 

Angebot der Fa. MAN in Höhe von         90.321,00 ú 
 
 
Los 2 Aufbau  
 

Angebot der Fa. Rosenbauer in Höhe von     229.670,00 ú  
 
 
Los 3 Beladung  
 

Angebot der Fa. Barth in Höhe von       57.338,91 ú 
 
 
Gesamtvolumen der Angebote      377.329,91 ú 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/566/2019 131.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

17.12.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



Nicht ausgeschrieben wurde die benºtigte ĂForstausr¿stungñ, da diese von einem lokalen An-
bieter günstig geliefert werden kann. 
 
Kosten ca.             2.000,00 ú 
 
 
Ebenfalls wurde die Funkausrüstung nicht ausgeschrieben, da diese von speziellen Funkgerä-
tehändlern erfahrungsgemäß günstiger, da teilweise gebraucht, geliefert werden kann. Zudem 
ergibt sich aktuell durch die im nächsten Jahr anstehende Umstellung auf Digitalfunk die Frage, 
was tatsächlich im Fahrzeug verbaut werden muss. 
 

Kosten ca.             5.000,00 ú 
 
 
Finanzierung   

 
Im Haushaltsplan 2020 wurden für die Neubeschaffung eines LF 10 in Summe 410.000,00 ú 
eingestellt. Die Finanzierung ist somit gesichert. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Der Gemeinderat beauftragt für die Lose 1 bis 3 die jeweili gen Bieter mit der Lieferung 
eines LF 10.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt      
 

 



Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Berglen am 17.12.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Rolf Hammer (ab TOP 9 
anwesend) 
 

 

 

Unentschuldigt :  
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Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5. Bebauungsplan "Hanfäcker, 1. Änderung" in Ber glen -Rettersburg mit ör t-

lichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO)  
- Aufstellungs - und Entwurfsbeschluss gemäß §§ 2 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 556/2019 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Mi-
racapillo von der Architekten Partnerschaft ARP in Stuttgart, der den Bebauungsplanentwurf zur 
Änderung des Bebauungsplans Hanfäcker anhand einer PowerPoint-Präsentation eingehend 
erläutert.   
 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:  
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Beschlussfassung mitwirkendes Mi t-

glied des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sin d.  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss f¿r den Bebauungsplan ĂHanfªcker, 1.  nderungñ in 
Rettersburg wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im b e-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB.  
 

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Ba uvorschriften gemäß § 
74 LBO erlassen werden.  
 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst auf Gemarkung Rettersburg die 
Grundstücke Flst.Nr. 2430, 2431 und 2431/1. Der räumliche Geltungsbereich ergibt 
sich aus dem Lageplan der Architekten Partnerschaft  ARP, Stuttgart, im Maßstab 
1:500 vom 17.12.2019.  
 

5. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs.  1 BauGB 



wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen.  
 

6. Von e iner Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 
Umweltberichts gemäß § 2a BauGB wird aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abges e-
hen.  
 

7. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen.  
 

8. Der Bebauungspl anentwurf ĂHanfªcker, 1.  nderungñ in Rettersburg vom 
17.12.2019 mit den örtlichen Bauvorschriften einschließlich der Begründung vom 
17.12.2019 wird vom Gemeinderat gebilligt und ist nach entsprechender öffentl i-
cher Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde  Berglen gemäß §  3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich 
auszulegen. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt     
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplan "Hanfäcker, 1. Änderu ng" in Berglen -Rettersburg mit 
örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO)  

- Aufstellungs - und Entwurfsbeschluss gemäß §§ 2 und 3 
Baugesetzbuch (BauGB)  

 

Die positive Bevölkerungsentwicklung in der Region Stuttgart ist auch in der Gemeinde Berglen 

spürbar. Die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere auch nach kostengünstigen und fami-

liengerechten Wohnformen, ist hoch. Diesem Druck kam die Gemeinde Berglen unter anderem 

durch die ErschlieÇung des Baugebiets ĂHanfªckerñ in Rettersburg nach. Der entsprechende 

Bebauungsplan, welcher überwiegend eine Bebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäu-

sern vorsieht, ist am 07.06.2018 in Kraft getreten. 

 

Das Angebot von Mietwohnungen in der Gemeinde Berglen ist jedoch aufgrund der dörflichen 

Struktur und der sich hieraus ergebenden vorherrschenden Bautypologie des freistehenden 

Einfamilienwohngebäudes eher gering. Ältere Menschen, die ihre teilweise zu großen Wohn-

häuser, insbesondere nach dem Tod des Lebenspartners aufgeben wollen oder müssen, klei-

nere Haushalte oder finanziell schwächere Personen finden in der Gemeinde kaum bedarfsge-

rechten Wohnraum. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur grundsätzlich die Schaffung von 

Wohnraum von großer Bedeutung, sondern darüber hinaus insbesondere die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum. 

 

Im zentralen Bereich des Baugebiets ĂHanfªckerñ auf dem Grundst¿ck Flst. 2430 ist im Bebau-

ungsplan ĂHanfªckerñ eine Flªche f¿r den Gemeinbedarf vorgesehen, auf der eine Kinderta-

geseinrichtung entstehen soll. Durch die Aufstockung der Bebauung besteht im Rahmen der 

Zusammenarbeit mit der Kreisbaugesellschaft mbH die Möglichkeit sozialgeförderten Wohn-

raum zu schaffen (zwölf Wohnungen). 

Die planungsrechtlichen Bestimmungen des Bebauungsplans lassen allerdings keine Wohnnut-

zung auf dem Grundstück Flst. 2430 zu. Zudem wäre das Vorhaben durch die dafür zu niedrig 

festgesetzten Gebäudehöhen nicht realisierbar.  

 

In seiner Sitzung am 26.02.2019 hat der Gemeinderat die Verwaltung daher mit der Erstellung 

eines Bebauungsplanentwurfs zur Änderung des Bebauungsplans ĂHanfªckerñ beauftragt, um 

das eben beschriebene Projekt umsetzen zu kºnnen. Durch den neuen Bebauungsplan ĂHan-

fªcker, 1.  nderungñ kann das Kinderhaus mit dar¿ber liegenden Wohnungen in dreigeschossi-

ger Bauweise entstehen. Zudem wurde die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 auf 0,4 erhöht. 

Der Geltungsbereich umfasst zudem das östlich angrenzende Grundstück Flst. 2431, auf wel-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/556/2019 621.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

17.12.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



chem wie bereits im Bebauungsplan ĂHanfªckerñ zwei Wohngebªude mit jeweils zwei Geschos-

sen und einem zusätzlichem Staffelgeschoss vorgesehen sind (2 x 10 Wohnungen). Hier wer-

den lediglich die Baufenster geringfügig angepasst. 

Darüber hinaus werden auf dem Grundstück Flst. 2431/1 Ladesäulen für elektrisch betriebene 

Fahrzeuge nachgerüstet. Hier wird das Baurecht entsprechend angepasst (öffentliche Ver-

kehrsflªche mit Zweckbestimmung ĂParkenñ). 

 

Der neue Bebauungsplan wird gemäß § 13 a Bausetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfah-

ren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt, da er der Nachverdichtung eines be-

reits bestehenden Siedlungsgebiets dient. Die Voraussetzungen für die Durchführung des be-

schleunigten Verfahrens liegen vor. Zum einen wird die in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 

genannte Obergrenze der noch festzusetzenden Grundfläche (§ 19 Abs. 2 Baunutzungsverord-

nung) von 20.000 m² mit einer Fläche von 4.183 m² deutlich unterschritten. Es sind auch keine 

weiteren Bebauungspläne in der Aufstellung, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang stehen. Zum anderen werden im Bebauungsplan keine Vorhaben 

zugelassen, für die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Des Weiteren bestehen gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 5 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Be-

einträchtigung der in § 1 Abs. 6 und 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Es beste-

hen bei der Aufstellung des Bebauungsplans auch keine Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (Störfallbetriebe).  

 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Beschlussfassung mitwirkendes Mi t-

glied des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss f¿r den Bebauungsplan ĂHanfªcker, 1.  nderungñ in 
Rettersburg wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im b e-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB.  
 

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 
74 LBO erlassen werden.  
 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst auf Gemark ung Rettersburg 
die Grundstücke Flst.Nr. 2430, 2431 und 2431/1. Der räumliche Geltungsbereich 
ergibt sich aus dem Lageplan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im 
Maßstab 1:500 vom 17.12.2019.  
 

5. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit g emäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs.  1 BauGB 
wird g emäß § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen.  
 

6. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 



Umweltberichts gemäß § 2a BauGB wir d aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abg e-
sehen.  
 

7. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen.  
 

8. Der Bebauungsplanentwurf ĂHanfªcker, 1.  nderungñ in Rettersburg vom 
17.12.2019 mit den örtlichen Bauvorschriften einsc hließlich der Begründung vom 
17.12.2019 wird vom Gemeinderat gebilligt und ist nach entsprechender öffentl i-
cher Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß §  3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich 
auszulegen. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt     
 

 




































